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Stand: Sept. 2010 

 
Berufsverband Deutscher Anästhesisten (BDA) 

 

Versicherungsservice und Rechtsschutz 
 
 
 
Der Anästhesist ist bei seiner ärztlichen Tätigkeit erheblichen forensischen Risiken ausgesetzt. 
 
Er kann von einem Patienten, der glaubt, durch einen ärztlichen Sorgfaltsmangel geschädigt worden zu sein, 
zivilrechtlich auf Schadenersatz (einschließlich Schmerzensgeld) verklagt werden. Darüber hinaus nehmen 
die strafrechtlichen Ermittlungsverfahren gegen Anästhesisten wegen fahrlässiger Körperverletzung, 
fahrlässiger Tötung oder unterlassener Hilfeleistung zu.* 
 
 
 
 
 
 

             und/oder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ist der Anästhesist angestellter oder beamteter Krankenhausarzt, sind Auseinandersetzungen vor dem 
Arbeits-/Verwaltungsgericht möglich. Niedergelassene, zur vertragsärztlichen Tätigkeit zugelassene 
Anästhesisten und zur Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung ermächtigte Krankenhaus-
anästhesisten sind nicht selten in vertragsärztliche Auseinandersetzungen verwickelt, die zur Anrufung des 
Sozialgerichts führen. 
 
Des Weiteren ist insb. für niedergelassene Anästhesisten auf die Risiken im Einsatz von elektronischen 
Geräten, insbesondere bei deren Transport, hinzuweisen (Elektronikversicherung). Die Absicherung einer 
länger dauernden Unterbrechung der Praxis durch Unfall, Krankheit oder die Unbenutzbarkeit der 
Praxisräume ist dringend anzuraten (Berufsunterbrechungsversicherung) 
 
Mit seinen Versicherungsaktivitäten verbindet der BDA keine eigenen finanziellen Vorteile. Das Ziel des 
gesamten Verbandsversicherungsservices ist es, den Mitgliedern in ihrer ärztlichen Tätigkeit eine möglichst 
effektive, kostengünstige Absicherung zu bieten. 
 
Der BDA bietet seinen Mitgliedern eine breite Palette von Beratungsleistungen und Versicherungen an, die 
mit dem Mitgliedsbeitrag abgedeckt sind oder zu außerordentlich günstigen Bedingungen bezogen werden 
können: 

                                            
* s. auch K. Ulsenheimer / R.W. Bock: Verhalten nach einem Zwischenfall => Anhang 3 d. Broschüre 

Zwischenfall:  
Geschädigter Patient bzw. Angehöriger 

zeigt Arzt wegen Körperverletzung, 
Tötung oder unterlassener Hilfeleistung 
an 

macht Schadensersatzansprüche 
(einschl. Schmerzensgeld) geltend 

Strafrechtliches  
Ermittlungsverfahren / Strafgericht 

Zivilgericht 

Strafrechtsschutzversicherung des 
Berufsverbandes 

 

Berufshaftpflichtversicherung  
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! 

 
 
 
 Rechtsberatung 
 Beratung in Versicherungsfragen   

 
 
 

 Strafrechtsschutzversicherung 
 Arbeits-/Verwaltungs- und  Sozialrechtsschutzversicherung 
 Anschluss-Rechtsschutzversicherung 

 
 

  
 Gastarzthaftpflichtversicherung    
 Praxisvertreterhaftpflichtversicherung   
 Berufshaftpflichtversicherung    
 
 
 

 Unfallversicherung      
 Berufsunterbrechungsversicherung   
 Elektronikversicherung     
 
Kosten der Serviceleistungen 
 
Die Kosten der Rechtsberatung, der Versicherungsberatung, der Haftpflichtversicherung für Gastärzte und 
für Praxisvertreter werden durch die Mitgliedsbeiträge gedeckt. 
 
Ebenfalls in den Mitgliedsbeiträgen für berufstätige BDA-Mitglieder enthalten sind die anteiligen Ver-
sicherungsprämien für den Straf-, Arbeits-, Verwaltungs- und Sozialrechtsschutz (Gruppenrechtsschutz).  
 
Die Prämien für die Anschluss-Rechtsschutzversicherung, die Berufshaftpflichtversicherung, die 
Unfallversicherung (UVÄ), die Berufsunterbrechungsversicherung (Ärzte-BU) und die 
Elektronikversicherung trägt das Mitglied selbst. 
 
Bitte beachten Sie:  
Die Inanspruchnahme der genannten Service- und Versicherungsleistungen setzt die 
Mitgliedschaft im BDA voraus (Beitrittserklärung: www.bda.de). 
 
Mitglieder, die ihren BDA-Beitrag bis zum Ende des laufenden Kalenderjahres nicht bezahlt haben, haben 
für dieses Jahr keinen Anspruch auf Versicherungsschutz aus den vom BDA zu ihren Gunsten 
abgeschlossenen Versicherungen. Der für dieses Jahr erloschene Anspruch kann auch nicht durch 
Nachzahlung wiedergewonnen werden. 
 
Nachstehend werden die einzelnen Serviceangebote und Versicherungen näher erläutert. Falls Sie hierzu 
oder darüber hinaus Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Referentin für Versicherungsfragen: 

 
Ass. iur. Evelyn Weis  Tel: (0911) 9 33 78 27 (Buchst.A-K, G. Schneider-Trautmann) 

       - BDA-Versicherungsreferat-  Tel.: (0911) 9 33 78 17 (Buchst. L-Z, S. Meyer) 
Roritzerstraße 27  Fax: (0911) 3 93 81 95 
90419 Nürnberg  E-mail: Versicherungsref@bda-ev.de 

 

Serviceleistungen des BDA im Überblick 

Beratung 

Rechtsschutzversicherungen 

Haftpflichtversicherungen 

SonstigeVersicherungen 




